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gleichung, Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung, Betriebsübergang, Wegfall
des versicherten Risikos, Mehrfachversicherung
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nehmers 
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I. Der Versicherungsschutz (§§ 1-4) 

§ 1 Gegenstand der Versicherung

1. Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versi-
cherungsschutz für den Fall, dass er wegen eines während
der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schaden-
ereignisses, das den Tod, die Verletzung oder Gesundheits-
schädigung von Menschen (Personenschaden) oder die Be-
schädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden)
zur Folge hatte, für diese Folgen 

g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genom-
men wird.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche
Haftpflicht 
a) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen

angegebenen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder
Tätigkeiten des Versicherungsnehmers (versichertes 
„Risiko“);

b) aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten
Risikos, soweit sie nicht in dem Halten oder Führen von
Luft-, Kraft- oder Wasserfahrzeugen (abgesehen von
Ruderbooten) bestehen.
Bei Erhöhungen des übernommenen Risikos, die durch
Änderung bestehender oder durch Erlass neuer Rechts-
normen eintreten, gilt folgendes:
Der Versicherer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat
in Schriftform zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt
an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Er-
höhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zu-
stand wieder hergestellt ist, der vor der Erhöhung bestan-
den hat.

c) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Ab-
schluss der Versicherung neu entstehen, gemäß § 2 (Vor-
sorge-Versicherung).

3. Der Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinba-
rung ausgedehnt werden auf die gesetzliche Haftpflicht we-
gen Vermögensschädigung, die weder durch Personenscha-
den noch durch Sachschaden entstanden ist, sowie wegen
Abhandenkommens von Sachen. Auf die Versicherung we-
gen Abhandenkommens von Sachen finden die Bestimmun-
gen über Sachschaden Anwendung.

§ 2 Vorsorge-Versicherung

Für die Vorsorge-Versicherung (§ 1 Ziffer 2 c) gelten neben den
sonstigen Vertragsbestimmungen folgende besondere Bedin-
gungen:
1. Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Eintritt eines

neuen Risikos, ohne dass es einer besonderen Anzeige be-
darf.
Der Versicherungsnehmer ist aber verpflichtet, auf Aufforde-
rung des Versicherers, die auch durch einen der Beitrags-
rechnung beigedruckten Hinweis erfolgen kann, binnen
eines Monats nach Empfang dieser Aufforderung jedes neu
eingetretene Risiko anzuzeigen. Unterlässt der Versiche-
rungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt innerhalb
Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem Versicherer

eine Vereinbarung über den Beitrag für das neue Risiko nicht
zustande, so fällt der Versicherungsschutz für dasselbe rück-
wirkend vom Gefahreneintritt ab fort. Tritt der Versicherungs-
fall ein, bevor die Anzeige des neuen Risikos erstattet ist, so
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue
Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und in einem
Zeitpunkt eingetreten ist, in dem die Anzeigefrist nicht ver-
strichen war.

2. Der Versicherungsschutz wird auf 50 % der vertraglich ver-
einbarten Versicherungssummen für Personen- und Sach-
schäden begrenzt.

3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Gefah-
ren, welche verbunden sind mit
a) dem Besitz oder Betrieb von Bahnen, von Theatern, Kino-

und Filmunternehmungen, Zirkussen und Tribünen, ferner
von Luft- und Wasserfahrzeugen aller Art (abgesehen von
Ruderbooten) und dem Lenken solcher Fahrzeuge sowie
der Ausübung der Jagd; 

b) Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beförderung, Ver-
wendung von und Handel mit explosiblen Stoffen, soweit
hierzu eine besondere behördliche Genehmigung erfor-
derlich ist; 

c) dem Führen oder Halten von Kraftfahrzeugen. 

§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes,
Zahlung des Erstbeitrags

I.

1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungs-
nehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlt.

2. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherung-
steuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Ge-
setz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

II.

1. Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht vor
dem Beginn des Versicherungsschutzes. Ist die Zahlung des
Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur
die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für
Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintre-
ten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflich-
tet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzah-
lung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag
zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Ver-
sicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten hat.

4. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart,
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und der Versicherungs-
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nehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüg-
lich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Grün-
den zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden
kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außer-
halb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versiche-
rungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst ver-
pflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufge-
fordert worden ist.

5. Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der
Versicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im Versiche-
rungsschein genannten Widerrufsfrist von 2 Wochen und
Zugang einer Zahlungsaufforderung in Verzug, es sei denn,
dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der
Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug
entstandenen Schadens zu verlangen.

III.

1. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflicht-
frage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche
und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berech-
tigten Schadenersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräfti-
gen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschä-
digung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebun-
den ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versiche-
rungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgege-
ben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer
nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Ver-
gleich bestanden hätte. 
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt,
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.
Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignis-
ses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung
eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem
Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versi-
cherer die gebührenordnungsmäßigen, gegebenenfalls die
mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Vertei-
digers. 
Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem Versiche-
rungsfall geschuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu
leisten oder ist ihm die Abwendung der Vollstreckung einer
gerichtlichen Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder
Hinterlegung nachgelassen, so ist der Versicherer an seiner
Stelle zur Sicherheitsleistung oder Hinterlegung verpflichtet.

2. Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die im
Versicherungsschein angegebenen Versicherungssummen
die Höchstgrenze bei jedem Schadenereignis. Dies gilt auch
dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt. Mehrere zeitlich
zusammenhängende Schäden aus derselben Ursache oder
mehrere Schäden aus Lieferungen der gleichen mangelhaf-
ten Waren gelten als ein Schadenereignis.
Es kann vereinbart werden, dass sich der Versicherungsneh-
mer bei jedem Schadenereignis mit einem im Versicherungs-
schein festgelegten Betrag an einer Schadenersatzleistung
selbst beteiligt. 
Ferner kann vereinbart werden, dass der Versicherer seine
Gesamtleistung für alle Schadenereignisse eines Versiche-
rungsjahres auf ein Mehrfaches der vereinbarten Versiche-
rungssumme begrenzt.

3. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit
über den Anspruch zwischen dem Versicherungsnehmer und
dem Geschädigten oder dessen Rechtsnachfolger, so führt
der Versicherer den Rechtsstreit im Namen des Versiche-
rungsnehmers auf seine Kosten.

4. Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht
als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet
(vgl. aber Ziffer IV. 1).

IV.

1. Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Versicherungssum-
me, so hat der Versicherer die Prozesskosten nur im Verhält-

nis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe der Ansprüche
zu tragen, und zwar auch dann, wenn es sich um mehrere
aus einem Schadenereignis entstehende Prozesse handelt.
Der Versicherer ist in solchen Fällen berechtigt, durch Zah-
lung der Versicherungssumme und seines der Versicherungs-
summe entsprechenden Anteils an den bis dahin erwachse-
nen Kosten sich von weiteren Leistungen zu befreien.

2. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-
zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Ren-
te die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger
sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch ver-
bleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die
zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssum-
me bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom
Versicherer erstattet. Der Rentenwert wird auf Grund der All-
gemeinen Sterbetafeln für Deutschland mit Erlebensfallcha-
rakter 1987 R Männer und Frauen und unter Zugrundele-
gung des Rechnungszinses, der die tatsächlichen Kapital-
marktzinsen in Deutschland berücksichtigt, berechnet.
Hierbei wird der arithmetische Mittelwert über die jeweils
letzten 10 Jahre der Umlaufrenditen der öffentlichen Hand,
wie sie von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wer-
den, zugrunde gelegt. Nachträgliche Erhöhungen oder Er-
mäßigungen der Rente werden zum Zeitpunkt des ursprüng-
lichen Rentenbeginns mit dem Barwert einer aufgeschobe-
nen Rente nach der genannten Rechnungsgrundlage be-
rechnet.
Für die Berechnung von Waisenrenten wird das 18. Lebens-
jahr als frühestes Endalter vereinbart.
Für die Berechnung von Geschädigtenrenten wird bei un-
selbständig Tätigen das vollendete 65. Lebensjahr als End-
alter vereinbart, sofern nicht durch Urteil, Vergleich oder eine
andere Festlegung etwas anderes bestimmt ist oder sich die
der Festlegung zugrunde gelegten Umstände ändern.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versi-
cherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme übersteigt, werden die son-
stigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versiche-
rungssumme abgesetzt.

3. Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder
Vergleich an dem Widerstand des Versicherungsnehmers
scheitert, so hat der Versicherer für den von der Weigerung
an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und
Kosten nicht aufzukommen.

§ 4 Ausschlüsse

I.

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, bezieht sich der Ver-
sicherungsschutz nicht auf:
1. Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder be-

sonderer Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

2. Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige fest-
gesetzte Bezüge, Verpflegung, ärztliche Behandlung im Falle
der Dienstbehinderung, Fürsorgeansprüche (vgl. z. B. die 
§§ 616, 617 BGB; 63 HGB; 39 und 42 Seemannsgesetz und
die entsprechenden Bestimmungen der Gew.-Ordn., des
Sozialgesetzbuches VII und des Bundessozialhilfegesetzes)
sowie Ansprüche aus Tumultschadengesetzen.

3. Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Scha-
denereignissen; jedoch sind Ansprüche aus § 110 Sozialge-
setzbuch VII mitgedeckt.

4. Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pfer-
de-, Rad- oder Kraftfahrzeug-Rennen, Box- oder Ringkämp-
fen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training).

5. Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht
durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen,
Dämpfen oder Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch, Ruß,
Staub und dergleichen), ferner durch Abwässer, Schwamm-
bildung, Senkungen von Grundstücken (auch eines darauf
errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), durch
Erdrutschungen, Erschütterungen infolge Rammarbeiten,
durch Überschwemmungen stehender oder fließender Ge-
wässer sowie aus Flurschaden durch Weidevieh und aus
Wildschaden.

6. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen,
a) die der Versicherungsnehmer gemietet, gepachtet, gelie-

hen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder die
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Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden;

b) die durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen (z. B.
Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und der-
gleichen) entstanden sind und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden; bei Schäden an fremden unbe-
weglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als
diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar Gegen-
stand der Tätigkeit gewesen sind.

Sind die Voraussetzungen der obigen Ausschlüsse in der
Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers
gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und
zwar sowohl für den Versicherungsnehmer wie für die durch
den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.
Die Erfüllung von Verträgen und die an die Stelle der Erfül-
lungsleistung tretende Ersatzleistung ist nicht Gegenstand
der Haftpflichtversicherung, auch dann nicht, wenn es sich
um gesetzliche Ansprüche handelt, desgleichen nicht der
Anspruch aus der gesetzlichen Gefahrtragung (für zufälligen
Untergang und zufällige Verschlechterung).

7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem
oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen
ionisierenden Strahlen (z. B. von radioaktiven Substanzen
emittierte Alpha-, Beta- und Gammastrahlen sowie Neutro-
nen oder in Teilchenbeschleunigern erzeugte Strahlen) sowie
mit Laser- und Maserstrahlen.*)

8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwir-
kung und alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden.
Dies gilt nicht
a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 
oder
b) wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtan-

sprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung erho-
ben werden, die durch vom Versicherungsnehmer herge-
stellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch
Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der
Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen
(Produkthaftpflicht),

es sei denn,
sie resultieren aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Mon-
tage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe

herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu be-
fördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsge-
setz (UmweltHG-Anlagen);

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unter-
liegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-
Anlagen handelt;

– Abwasseranlagen
oder Teilen, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.

II.

Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben:
1. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden

vorsätzlich herbeigeführt haben. Bei der Lieferung oder Her-
stellung von Waren, Erzeugnissen oder Arbeiten steht die
Kenntnis von der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit der
Waren usw. dem Vorsatz gleich.

2. Haftpflichtansprüche
a) aus Schadenfällen von Angehörigen des Versicherungs-

nehmers, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben
oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten
Personen gehören;

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben
Versicherungsvertrages;

c) von gesetzlichen Vertretern geschäftsunfähiger oder be-
schränkt geschäftsfähiger Personen;

d) von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern
nicht rechtsfähiger Handelsgesellschaften;

e) von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts sowie nicht rechtsfähiger
Vereine;

f) von Liquidatoren.
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Part-
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und

Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder,
Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister
sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein famili-
enähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern
und Kinder miteinander verbunden sind).

Die Ausschlüsse unter b) bis f) erstrecken sich auch auf Haft-
pflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Per-
sonen, wenn sie miteinander in häuslicher Gemeinschaft
leben.

3. Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass
der Versicherungsnehmer besonders gefahrdrohende Um-
stände, deren Beseitigung der Versicherer billigerweise ver-
langen konnte und verlangt hatte, nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist beseitigte. Ein Umstand, welcher zu ei-
nem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders
gefahrdrohend. 

4. Haftpflichtansprüche wegen Personenschaden, der aus der
Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers ent-
steht, sowie Sachschaden, der durch Krankheit der dem
Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder
veräußerten Tiere entstanden ist, es sei denn, dass der Ver-
sicherungsnehmer weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
gehandelt hat.

5. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an den vom Ver-
sicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine
Rechnung von Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbei-
ten oder Sachen infolge einer in der Herstellung oder Liefe-
rung liegenden Ursache entstehen und alle sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden.

II. Der Versicherungsfall (§§ 5, 6)

§ 5 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, Verfahren

1. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Scha-
denereignis, das Haftpflichtansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer zur Folge haben könnte.

2. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (§ 14) unverzüg-
lich, spätestens innerhalb einer Woche, in Textform anzuzei-
gen.
Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl
oder ein Mahnbescheid erlassen, so hat der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten,
auch wenn er den Versicherungsfall selbst bereits angezeigt
hat.
Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem
Versicherungsnehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige
innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs
verpflichtet.
Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gericht-
lich geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder
wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, so hat er außerdem
unverzüglich Anzeige zu erstatten. Das Gleiche gilt im Falle
eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder eines Be-
weissicherungsverfahrens.

3. Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen.
Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit
es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem
Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schaden-
berichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und
-regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach An-
sicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens
wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforder-
ten Schriftstücke übersandt werden.

4. Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, so
hat der Versicherungsnehmer die Prozessführung dem Ver-
sicherer zu überlassen, dem von dem Versicherer bestellten
oder bezeichneten Anwalt Vollmacht und alle von diesem
oder dem Versicherer für nötig erachteten Aufklärungen zu
geben. Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von Ver-
waltungsbehörden auf Schadenersatz hat er, ohne die Wei-
sung des Versicherers abzuwarten, fristgemäß Widerspruch
zu erheben oder die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergrei-
fen.

5. Wenn der Versicherungsnehmer infolge veränderter Verhält-
nisse das Recht erlangt, die Aufhebung oder Minderung
einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist er verpflichtet,
dieses Recht auf seinen Namen von dem Versicherer ausü-
ben zu lassen. Die Bestimmungen unter Ziffer 3 bis 4 finden
entsprechende Anwendung.

6. Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung
oder Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinen-

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik
Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur
Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.
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den Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers ab-
zugeben.

§ 6 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

I.

Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz.
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschut-
zes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vor-
aussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge
hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob
der Versicherer ein ihm nach Ziffer II zustehendes Kündigungs-
recht ausübt. 

II.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat,
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der
Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

III.

Die Rechte des Versicherers nach Ziffer II bis III erlöschen mit
Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind.
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungs-
nehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder
arglistig verletzt haben.

III. Das Versicherungsverhältnis (§§ 7–14)

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des
Versicherungsanspruchs

1. Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche gegen
andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst er-
streckt, finden alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich
des Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmungen auch
auf diese Personen sinngemäße Anwendung. Die Ausübung
der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließ-
lich dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt neben dem
Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwort-
lich.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in § 4
Ziffer II. 2 genannten Personen gegen die Versicherten sowie
Ansprüche von Versicherten untereinander sind von der Ver-
sicherung ausgeschlossen. 

3. Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetre-
ten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschä-
digten Dritten ist zulässig. 

§ 8 Beitragszahlung, Beitragsregulierung, Beitragsan-
gleichung, Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

I.

1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt
ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fäl-
lig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebe-
nen Zeitpunkt erfolgt.
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherung-
steuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Ge-
setz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

2. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart,
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und der Versicherungs-
nehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüg-
lich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Grün-
den zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden
kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außer-
halb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versiche-
rungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst ver-
pflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufge-
fordert worden ist.

3. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn,
dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei
Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam,
wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen
angibt, die nach den Ziffern 4 und 5 mit dem Fristablauf ver-
bunden sind.

4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeit-
punkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit
der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3 darauf hingewiesen
wurde.

5. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist in Schriftform kündi-
gen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungs-
aufforderung nach Ziffer 3 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.
Die Kündigung kann auch bereits bei der Bestimmung der
Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall wird die
Kündigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirksam, wenn der
Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt noch mit der Zah-
lung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer in
der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3 Abs. 3 hinzuweisen.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden wor-
den ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf der Zah-
lungsfrist den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort.
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kün-
digung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch
kein Versicherungsschutz.

6. Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Ver-
sicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Bei-
tragszahlung verlangen.

II.

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer
Aufforderung des Versicherers, welche auch durch einen der
Beitragsrechnung aufgedruckten Hinweis erfolgen kann,
Mitteilung darüber zu machen, ob und welche Änderung in
dem versicherten Risiko gegenüber den zum Zwecke der
Beitragsbemessung gemachten Angaben eingetreten ist.
Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats nach Erhalt der
Aufforderung zu machen. Auf Erfordern des Versicherers
sind die Angaben durch die Geschäftsbücher oder sonstige
Belege nachzuweisen. Unrichtige Angaben zum Nachteil des
Versicherers berechtigen diesen, eine Vertragsstrafe in drei-
facher Höhe des festgestellten Beitragsunterschieds vom
Versicherungsnehmer zu erheben, sofern Letzterer nicht be-
weist, dass die unrichtigen Angaben ohne ein von ihm zu
vertretendes Verschulden gemacht worden sind.

2. Auf Grund der Änderungsanzeige oder sonstiger Feststellun-
gen wird der Beitrag entsprechend dem Zeitpunkt der Ver-
änderung richtig gestellt. Er darf jedoch nicht geringer wer-
den als der Mindestbeitrag, der nach dem Tarif des Versi-
cherers z. Z. des Versicherungsabschlusses galt. Alle ent-
sprechend § 8 Ziffer III. nach dem Versicherungsabschluss
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eingetretenen Erhöhungen oder Ermäßigungen des Mindest-
beitrags werden berücksichtigt. Beim Fortfall eines Risikos
wird der etwaige Minderbeitrag vom Eingang der Anzeige ab
berechnet.

3. Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige
rechtzeitig zu erstatten, so kann der Versicherer für die Zeit,
für welche die Angaben zu machen waren, an Stelle der Bei-
tragsregulierung (Ziffer II. 1) als nachzuzahlenden Beitrag
einen Betrag in Höhe des für diese Zeit bereits gezahlten
Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich, aber
noch innerhalb zweier Monate nach Empfang der Aufforde-
rung zur Nachzahlung gemacht, so ist der Versicherer ver-
pflichtet, den etwa zuviel gezahlten Betrag des Beitrags zu-
rückzuerstatten.

4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Versiche-
rungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre Anwen-
dung.

III.

1. Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt zum 1. Juli eines je-
den Jahres, um welchen Prozentsatz sich der Durchschnitt
der Schadenzahlungen, welche die zum Betrieb der Allge-
meinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer im
vergangenen Kalenderjahr geleistet haben, gegenüber dem
vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermit-
telten Prozentsatz rundet er auf die nächstniedrigere, durch
fünf teilbare ganze Zahl ab.
Als Schadenzahlungen gelten auch die speziell durch den
einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Scha-
denermittlung, die aufgewendet worden sind, um die Versi-
cherungsleistungen dem Grunde und der Höhe nach festzu-
stellen.
Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjah-
res gilt die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schaden-
zahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum
neu angemeldeten Schadenfälle.

2. Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag
um den sich aus Ziffer 1 Abs. 1 Satz 2 ergebenden Prozent-
satz zu verändern (Beitragsangleichung).
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versi-
cherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen ge-
ringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treu-
händer jeweils für diese Jahre nach Ziffer 1 Abs. 1 Satz 1
ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durch-
schnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmens-
eigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese
Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach
dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

3. Liegt die Veränderung nach Ziffer 1 Abs. 1 oder Ziffer 2 Abs.
2 unter 5 Prozent, so entfällt eine Beitragsangleichung.
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu
berücksichtigen.

4. Die Beitragsangleichung gilt für die vom 1. Juli an fälligen
Folgejahresbeiträge. Sie wird dem Versicherungsnehmer mit
der Beitragsrechnung bekannt gegeben.

5. Soweit der Folgejahresbeitrag nach Lohn-, Bau- oder Um-
satzsumme berechnet wird, findet keine Beitragsangleichung
statt. Dies gilt nicht für Mindestbeiträge.

IV.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer,
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur An-
spruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht,
in dem Versicherungsschutz bestanden hat.
Bei dauerhaftem teilweisen oder vollständigen Wegfall versi-
cherter Risiken gilt: 
Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben
können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall
Kenntnis erlangt. 

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung, Betriebsübergang, Wegfall
des versicherten Risikos, Mehrfachversicherung 

I.

1. Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene
Zeit abgeschlossen.

2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten Vertrags-
dauer jeweils um ein Jahr, wenn nicht spätestens drei Mona-
te vor dem Ablauf dem Vertragspartner eine Kündigung in
Schriftform zugegangen ist.

3. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-
gesehenen Zeitpunkt.

II.

1. Erhöht sich der Beitrag auf Grund der Beitragsangleichung
gemäß § 8 Ziffer III. 2, ohne dass sich der Umfang des Ver-
sicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung,
frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt in Schriftform kündigen,
in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung
muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat
vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kün-
digungsrecht.

2. Das Versicherungsverhältnis kann ferner gekündigt werden,
wenn .
– vom Versicherer auf Grund eines Versicherungsfalls eine

Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder 
– dem Versicherungsnehmer – bei einer Pflichtversicherung

dem Versicherer – eine Klage über einen unter den Ver-
sicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich
zugestellt wird oder

– der Versicherer die Leistung der fälligen Entschädigung
verweigert hat.

3. Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform
spätestens einen Monat nach der Schadenersatzzahlung,
der Zustellung der Klage oder der Leistungsverweigerung
des Versicherers zugegangen sein.

4. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

5. Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch
auf den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

6. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der
Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes dar-
auf folgenden Jahres vom Versicherungsnehmer gekündigt
werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schrift-
form spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres zugegangen sein.

III.

1. Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung
besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des
Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines
Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergeben-
den Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen auf Grund eines
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

2. Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer

Frist von einem Monat,
– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit soforti-

ger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versi-
cherungsperiode

in Schriftform gekündigt werden.
3. Das Kündigungsrecht erlischt,

– wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang
auf den Dritten Kenntnis erlangt;

– wenn der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach
dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis
zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen
bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis
erlangt.

4. Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufen-
den Versicherungsperiode, haften der bisherige Versiche-
rungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag
dieser Periode als Gesamtschuldner.

5. Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten
unverzüglich anzuzeigen.
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Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die An-
zeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Ver-
sicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in
dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte
zugehen müssen. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf
und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer
von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn
der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungs-
recht keinen Gebrauch gemacht hat.

IV.

Wenn versicherte Risiken dauerhaft teilweise oder vollständig
wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken.

V.

1. Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

2. Wenn eine Mehrfachversicherung zustande gekommen ist,
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er
die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlan-
gen.

3. Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht,
nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt
hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem
die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zu-
geht.

§10 Verjährung

1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allge-
meinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der An-
meldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Ent-
scheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform
zugeht.

§ 11 Vorvertragliche Anzeigepflichten des
Versicherungsnehmers

I.

1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber
vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt. Gefahrerheblich sind die Umstän-
de, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers
Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem
vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

2. Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen
Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln
lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies
arglistig verschwiegen.

II.

1. Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheb-
lichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versi-
cherungsvertrag zurückzutreten. 

2. Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die un-
richtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässi-
ger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

3. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,

wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvoll-
ständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder auf den
Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem
Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

III.

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil
die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform
kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr
als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung
für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers in Schriftform fristlos kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach den Ziffern II und III zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstän-
de anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nach-
träglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung
abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern II und III
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigenpflichtver-
letzung hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern II und III ge-
nannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

IV.

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfech-
tung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

§ 12 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§13 Gerichtsstände

1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in
Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht
auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versiche-
rungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungs-
nehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetra-
gene Partnergesellschaft ist. 

3. Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gericht-
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liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag
gegen den Versicherer nach dem Sitz des Versicherers oder
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung.

§ 14 Anzeigen und Willenserklärungen

1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärun-
gen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber ab-
zugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Er-
klärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Na-
mensänderung des Versicherungsnehmers. 

3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Zif-
fer 2 entsprechende Anwendung. 

 



HA 0100 Besondere Bedingungen und Risikobeschreibun-
gen für die Privat-Haftpflichtversicherung (BBR) – Für
Familie und Single

1. Versichertes Risiko 

1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und
der nachstehenden Bestimmungen die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Privatperson
aus den Gefahren des täglichen Lebens, insbesondere
den in den Ziffern 2–12 und in der Klausel unter Ziffer 13
aufgeführten Tatbeständen und Eigenschaften.

1.2. Ausgenommen sind die Gefahren
1.2.1 eines eigenen oder fremden Betriebes oder Gewerbes,

eines Berufes, Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamtes).
Dies gilt nicht für ein berufsspezifisches Praktikum im
Rahmen eines Studiums;

1.2.2 einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller
Art;

1.2.3 einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.

2. Familie, Haushalt und Sport
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

2.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand, z. B. aus der
Aufsichtspflicht über minderjährige Kinder (bei der
Single-Version nur als Haushaltungsvorstand);

2.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;

2.3 als Radfahrer;

2.4 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist die
Ausübung der Jagd.

3. Wohnungen, Immobilien, Räume, Bauherr 

3.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber
3.1.1 einer oder mehrerer Wohnungen – einschließlich Ferien-

wohnung –.
Bei Wohnungseigentum besteht Versicherungsschutz 
in der Eigenschaft als Sondereigentümer. Dabei ist mit-
versichert die gesetzliche Haftpflicht aus Ansprüchen der
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschä-
digung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungs-
pflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentums-
anteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

3.1.2 eines Wohnhauses, sofern sich in diesem nicht mehr als
zwei abgeschlossene Wohnungen befinden,

3.1.3 eines Wochenend-/Ferienhauses,
einschließlich der zu den Ziffern 3.1.1 bis 3.1.3 zugehöri-
gen Garagen und Gärten sowie Schrebergärten.

3.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die
genannten Objekte
– im Inland gelegen sind;
– zumindest teilweise vom Versicherungsnehmer zu

Wohnzwecken genutzt werden;
– keinen Gewerbebetrieb des Versicherungsnehmers

beinhalten.
3.3 Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

– aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versiche-
rungsnehmer als Inhaber obliegen (z. B. bauliche
Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und
Schneeräumen auf Gehwegen), auch soweit diese
mietvertraglich übernommen wurden;

– des Versicherungsnehmers aus dem Miteigentum an
zu den versicherten Objekten nach den Ziffern 3.1.1

bis 3.1.3 gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z. B.
gemeinschaftliche Zugänge zur öffentlichen Straße,
Wäschetrockenplatz, Garagenhöfe, Abstellplatz für
Mülltonnen;

– aus der Vermietung von
a) einzelnen Räumen in den Objekten nach den Ziffern

3.1.1 bis 3.1.3;

b) einer Wohnung in einem Objekt nach der Ziffer 3.1.2;

c) einem Objekt nach der Ziffer 3.1.3;

d) Garagen zu den Objekten nach den Ziffern 3.1.1 bis
3.1.3;

– als Bauherr sowie aus der Ausführung von Bauarbei-
ten in Eigenleistung (Neubauten, Umbauten, Repara-
turen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu der im Ver-
sicherungsschein genannten veranschlagten Bau-
summe je Bauvorhaben. Übersteigt der Voranschlag
diese Summe, so muss für das gesamte Vorhaben
eine Bauherren-Haftpflichtversicherung abgeschlos-
sen werden;

– als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

– der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft.

4. Mietsachschäden

4.1 Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziffer I. 6 a)
AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädi-
gung von gemieteten Gebäuden, Wohnräumen und
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in
Gebäuden. 

4.2 Ausgeschlossen sind

4.2.1 Haftpflichtansprüche wegen
– Abnutzung, Verschleiss und übermäßiger

Beanspruchung;

– Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und
Gasgeräten;

– Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer
hiergegen besonders versichern kann;

4.2.2 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der
Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen
fallenden Rückgriffsansprüche.

4.3 Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich
aus dem Versicherungsschein und beträgt das Doppelte
dieser Summe für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. Die Ersatzleistung für Mietsachschäden wird
auf die Versicherungssumme für Sachschäden angerech-
net.

5. Abwässer
Eingeschlossen sind – teilweise abweichend von § 4 Zif-
fer I. 5 AHB – Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden
durch häusliche Abwässer und durch Abwässer aus dem
Rückstau des Straßenkanals.

6. Tiere
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

6.1 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähm-
ten Kleintieren und Bienen – nicht jedoch von Hunden,
Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden
Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder land-
wirtschaftlichen Zwecken gehalten werden;

6.2 als Reiter bei Benutzung fremder Pferde zu privaten
Zwecken; 

Besondere Bedingungen zur Privat-Haftpflichtversicherung
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6.3 aus dem Hüten fremder Hunde, soweit dies nicht
gewerbsmäßig erfolgt.
Leistungen aus der Haftpflichtversicherung des Tier-
halters gehen diesem Versicherungsschutz voraus.
Nicht versichert ist das Hüten von Hunden, die von mit-
versicherten Personen gehalten werden oder in deren
Eigentum stehen.

6.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche der
Tierhalter oder -eigentümer.

7. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

7.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers,
Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder
Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die durch den
Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden.

7.2 Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht wegen
Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch

7.2.1 von folgenden selbstfahrenden Landfahrzeugen, soweit
hierfür keine Versicherungspflicht besteht:
– ferngelenkte Modellfahrzeuge.

7.2.2 von Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,
– die weder durch Motoren noch durch Treibsätze ange-

trieben werden und
– deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt (einschließlich

Zubehör wie z. B. Leinen, Schnüre und Geschirr) und
– für deren Nutzung des Luftraums keine behördliche

Erlaubnis erforderlich ist. Soweit im Versicherungsfall
eine Leistung aus einer eigenständigen Luftfahrt-Hal-
terhaftpflichtversicherung beansprucht werden kann,
gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Das gilt
auch für den Fall, dass Versicherungsschutz über eine
Gruppenversicherung besteht.

7.2.3 von folgenden Wasserfahrzeugen:
– Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segel-

boote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge
mit Motor (auch Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder
Treibsätzen;

– Windsurfbrettern;

– ferngelenkte Modellfahrzeuge.

7.3 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Führer
gebraucht werden. 
Berechtigter Führer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen
und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten
Führer gebraucht wird. Der Führer des Fahrzeugs darf
das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen und Plätzen nur
mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Ver-
sicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass
das Fahrzeug nicht von einem Führer benutzt wird, der
nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. Verletzt der
Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gelten die
Bestimmungen des § 6 Ziffer II AHB. Danach kann der
Versicherer bei Vorliegen entsprechender Voraussetzun-
gen zur Kündigung berechtigt oder auch von seiner Leis-
tungspflicht ganz oder teilweise befreit sein.

8. Schadenereignisse bei vorübergehendem
Auslandsaufenthalt

8.1 Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu der im
Versicherungsschein genannten Dauer ist – abweichend
von § 4 Ziffer I. 3 AHB – eingeschlossen die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen.

8.2 Mitversichert ist – ergänzend zu Ziffer 3 – die gesetzliche
Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung oder
Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelege-
nen Wohnungen und Häusern gemäß Ziffer 3.1 dieser
Besonderen Bedingungen.

8.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt erfüllt,
in dem der EURO-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

9. Waffen, Munition und Geschosse
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem
erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und
Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu
strafbaren Handlungen.

10. Gewässerveränderungen

10.1 Versichertes Risiko
Versichert ist – wobei Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt werden – die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittel-
bare Folgen von Veränderungen der physikalischen,
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen
und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe (Ver-
sicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch be-
sonderen Vertrag gewährt).

10.2 Versicherte Anlagen
10.2.1 Abweichend von Ziffer 10.1 ist jedoch versichert die

gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lage-
rung von gewässerschädlichen Stoffen in Behältnissen
bis zu 50 Liter/Kilogramm Fassungsvermögen (Kleinge-
binde), sofern das Gesamtfassungsvermögen der vor-
handenen Kleingebinde 500 Liter/Kilogramm nicht über-
steigt, und aus der Verwendung dieser Stoffe.

10.2.2 Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die Mit-
versicherung. § 1 Ziffer 2 AHB (Erhöhung und Erweite-
rung des versicherten Risikos) und § 2 AHB (Vorsorge-
versicherung) finden keine Anwendung.

10.3 Rettungskosten
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens für geboten halten durfte (Ret-
tungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie
zusammen mit der Entschädigungsleistung die Ver-
sicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen.
Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der
Regelung der AHB.
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs-
und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch inso-
weit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschä-
digung die Versicherungssumme für Sachschäden über-
steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen
des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung
oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des
Versicherers.

10.4 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen
von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behör-
dlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt
haben.

10.5 Gemeingefahren

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, ande-
ren feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen,
Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Ver-
fügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen.
Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

11. Vermögensschäden

11.1 Versichertes Risiko

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Ver-
mögensschäden im Sinne des § 1 Ziffer 3 AHB aus
Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind.

11.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

11.2.1 Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in
seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten)
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hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete
Arbeiten entstehen;

11.2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche,
Gerüche, Erschütterungen);

11.2.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit;

11.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Ver-
sicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen
wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungvorgängen aller
Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unter-
schlagung;

11.2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten;

11.2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen;

11.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundenen Unternehmen;

11.2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung,
Rationalisierung und Automatisierung, Auskunftsertei-
lung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstal-
tung;

11.2.9 bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behörd-
lichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen
des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflicht-
verletzung;

11.2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

12. Mitversicherte Personen
Mitversichert sind

12.1 Ehegatten (gilt nicht für die Single-Version)
die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des Ehegatten/
eingetragenen Lebenspartners* des Versicherungs-
nehmers.

12.2 Unverheiratete Kinder (gilt nicht für die Single-Version)
die gleichartige gesetzliche Haftpflicht ihrer unverheira-
teten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft* lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und
Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solan-
ge sie sich noch in einer ununterbrochenen Schul- oder
sich hieran unmittelbar anschließenden ununterbroche-
nen beruflichen Erstausbildung befinden.
Berufliche Erstausbildung ist Lehre und/oder Studium –
auch in umgekehrter Reihenfolge –; nicht jedoch Zweit-
lehre oder Zweitstudium, Referendarzeit, Arzt im prak-
tischen Jahr, Fortbildungsmaßnahmen und dergleichen.
Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (ein-
schließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes)
vor, während und oder im Anschluss an die Berufsaus-
bildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Unmittelbar bzw. nicht als Unterbrechung im vorstehen-
den Sinne ist ein Zeitraum von bis zu zwölf Monaten.

12.3 Lebenspartner (gilt nicht für die Single-Version)
– soweit ausdrücklich vereinbart und im Versicherungs-

schein oder seinen Nachträgen namentlich benannt –
die gleichartige gesetzliche Haftpflicht als Privat-
person des in nichtehelicher, häuslicher Lebensge-
meinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden
Partners und dessen Kinder im Sinne von Ziffer 12.2,
soweit der Versicherungsnehmer und der mitver-
sicherte Partner beide unverheiratet sind.

12.3.1 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haft-
pflichtansprüche
– des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte

Personen;
– mitversicherte Personen gegen den Versicherungs-

nehmer;
– mitversicherter Personen untereinander.
Mitversichert sind jedoch Regressansprüche aus überge-
gangenem Recht von Trägern der Sozialversicherung
und Sozialhilfe, privaten Krankenversicherern, privaten
und öffentlichen Arbeitgebern/Dienstherrn wegen Per-
sonenschäden.

12.3.2 Die Mitversicherung erlischt in dem Zeitpunkt, in dem die
häusliche Lebensgemeinschaft aufgelöst ist.

12.4 Im Haushalt tätige Personen
die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versiche-
rungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten
aus dieser Tätigkeit. Das gleiche gilt für Personen, die aus
Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber die in Ziffer 3.1
der Besonderen Bedingungen für die Privat-Haftpflicht-
versicherung bezeichneten Wohnungen, Häuser und
Gärten betreuen oder hierzu den Streudienst versehen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers
gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

12.5 Änderung der familiären Verhältnisse (gilt nur für die
Single-Version)
Bei Änderung der persönlichen/familiären Verhältnisse
des Versicherungsnehmers (z. B. Heirat, Geburt, Adop-
tion, Pflegschaft eines Kindes) besteht für diese Perso-
nen eingeschränkt Versicherungsschutz im Rahmen der
Vorsorgeversicherung (§ 2 der Allgemeinen Bedingungen
für die Haftpflichtversicherung – AHB).

12.6 Sinngemäße Anwendung
Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestim-
mungen finden für die mitversicherten Personen sinn-
gemäß Anwendung.

13. Fortsetzung der Privat-Haftpflichtversicherung nach
dem Tod des Versicherungsnehmers (gilt nicht für die
Single-Version)
Für die mitversicherten Ehegatten und eingetragenen
Lebenspartner* des VN und/oder unverheiratete und
nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft* leben-
de Kinder des VN besteht der bedingungsgemäße Ver-
sicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungs-
nehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort.
Wird die nächste Beitragsrechnung duch den überleben-
den Ehegatten oder den mitversicherten Lebenspartner
eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

*) Eingetragenener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partner-
schaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften
gelten auch die den Partnerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes ver-
gleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten.
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Deckungsumfang
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SELEKTA® 50Plus

Gemäß KomfortPlus-Schutz Basis-SchutzKlausel

HA 0100 5.000.000 EUR pauschal 2.500.000 EUR pauschal
Versicherungssummen für Personen- und Sach- für Personen- und Sach-

schäden schäden

Erweiterungen des Deckungsumfanges Die angegebenen Summen stehen als Sublimit
der AHB (HA 9002) innerhalb der Versicherungssumme zur Verfügung

Vermögensschäden HA 0100 250.000 EUR 150.000 EUR

Mietsachschäden HA 0100 5.000.000 EUR 500.000 EUR
Mietsachschäden an Mobiliar in Hotels HA 0022 Ja Ja
und Pensionen
Forderungsausfall HA 0003 Ja – abwählbar zuwählbar
Deliktunfähige Enkelkinder HA 0029 2.500 EUR 2.500 EUR
Benutzen fremder Motorboote HA 0103 Ja Nein
Kaution im Ausland HA 0017 50.000 EUR Nein
Allmählichkeitsschäden HA 0018 Ja Nein
Gefälligkeitshandlungen HA 0020 5.000 EUR Nein
Auslandsschäden innerhalb Europa – Unbegrenzt (Klausel 0101 36 Monate

und Klausel 0104)
Auslandsschäden außerhalb Europa – 60 Monate 36 Monate
Bauherrenhaftpflicht HA 0100 100.000 EUR 35.000 EUR
Schlüsselverlust HA 0019 30.000 EUR 10.000 EUR
Gelegenheitstätigkeiten HA 0028 100.000 EUR 100.000 EUR
Ehrenamtliche Tätigkeiten HA 0030 Ja Ja
Tagesmuttertätigkeit HA 0015 Ja zuwählbar
Kraftfahrzeuge HA 0102 Ja Ja
Sonstige Familienangehörige HA 0106 zuwählbar zuwählbar
Ehemalige landwirtschaftliche Gebäude HA 0031 zuwählbar zuwählbar
Vermietung von Eigentumswohnungen – zuwählbar zuwählbar
Vermietung von Betten an Feriengäste – zuwählbar zuwählbar
(maximal 6 Betten)



HA 0003 Besondere Bedingungen für die
Mitversicherung von Forderungsausfällen (Ausfalldeckung)

1. Versichertes Risiko
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Ver-
sicherungsnehmer während der Wirksamkeit dieser Aus-
falldeckung durch einen Dritten geschädigt wird und die
daraus resultierenden berechtigten zivilrechtlichen Scha-
denersatzansprüche nicht realisiert werden können (z. B.
wegen Vermögenslosigkeit des Schädigers).

2. Mitversicherte Personen
2.1 Mitversichert sind gleichartige Ansprüche des Ehegatten,

der Kinder und des Lebenspartners, sofern diese gemäß
Klausel Mitversicherte Personen in der Privathaftpflicht-
versicherung ohne besondere Beitragsberechnung mit-
versichert sind. Für sonstige mitversicherte Personen
besteht Versicherungsschutz nur, wenn dies ausdrücklich
vereinbart ist.

2.2 Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestim-
mungen finden für die mitversicherten Personen sinn-
gemäß Anwendung.

3. Versicherte Schäden
Versichert sind die finanziellen Folgen von Personen-
schäden (Tötung oder Gesundheitsbeeinträchtigung von
Menschen) oder Sachschäden (Beschädigung oder Ver-
nichtung von Sachen), für die der Schädiger aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts dem Versicherungsnehmer zum Schadenersatz
verpflichtet ist.

4. Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes
Mit der Ausfalldeckung wird der Versicherungsnehmer so
gestellt, als ob der Schädiger Versicherungsschutz über
eine eigene Privat-Haftpflichtversicherung genießen würde.
Der Versicherungsschutz richtet sich nach den vereinbar-
ten Versicherungssummen und versicherten Tatbestän-
den der in diesem Vertrag enthaltenen Privat-Haftpflicht-
versicherung für den Versicherungsnehmer.
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Scha-
denersatzansprüche gegenüber Haltern und Hütern von
Tieren, für die nach Ziffer 6.1 der Besonderen Bedingun-
gen und Risikobeschreibungen für die Privat-Haftpflicht-
versicherung (BBR) kein Versicherungsschutz besteht.

5. Voraussetzungen für die Leistung
Voraussetzung für die Leistung ist, dass

5.1 die ausgefallene Forderung (ohne Zinsen und Kosten der
Rechtsverfolgung) mindestens 2.500 EUR beträgt; hier-
bei werden Teilleistungen des Schädigers angerechnet;

5.2 der Schädiger zum Zeitpunkt des Schadenereignisses
seinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland hatte;

5.3 der Versicherungsnehmer gegen den Schädiger ein
rechtskräftiges, vollstreckbares Urteil vor dem zustän-
digen deutschen Gericht erstritten hat.
Einem Urteil gleichgestellt sind ein 
– Vollstreckungsbescheid;
– gerichtlicher Vergleich;
– notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungs-

klausel, aus dem hervorgeht, dass sich der Schädiger
persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein
gesamtes Vermögen unterwirft.

5.4 die Zwangsvollstreckung nachgewiesenermaßen fehlge-
schlagen ist oder aussichtslos erscheint.

5.4.1 Eine Zwangsvollstreckung ist fehlgeschlagen, wenn sie
nicht oder nicht zur vollständigen Befriedigung der An-
sprüche des Versicherungsnehmers geführt hat.

5.4.2 Eine Zwangsvollstreckung erscheint insbesondere dann
als aussichtslos, wenn der Schädiger
– innerhalb der letzten 3 Jahre die eidesstattliche Ver-

sicherung abgegeben hat;
– in der örtlichen Schuldnerkartei des Amtsgerichtes

geführt wird;
– zum Zeitpunkt der Zwangsvollstreckung seinen Wohn-

sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat.

5.5 der Versicherungsnehmer seine Ansprüche gegen den
Schädiger an den Versicherer abtritt.

6. Ausschluss der Leistung
Kein Anspruch auf Leistung aus dieser Vereinbarung
besteht, soweit für den eingetretenen Schaden
– eine andere Schadenversicherung,
– ein Träger der Sozialversicherung oder Sozialhilfe,
– ein privater oder öffentlicher Arbeitgeber/Dienstherr
zur Leistung verpflichtet ist.

7. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

7.1 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer den Ver-
sicherungsfall anzuzeigen. Er ist verpflichtet, alle für den
Schadenfall relevanten Tatumstände wahrheitsgemäß
und ausführlich zu melden. Insbesondere hat er dem
Versicherer den Originaltitel und die Original-Vollstreck-
ungsunterlagen auszuhändigen. Auf Wunsch des Ver-
sicherers hat er diesem alle Auskünfte und sonstigen
Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versiche-
rungsfall im Sinne der Klausel vorliegt, zu überlassen.

7.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet nachzuweisen,
dass die Zwangsvollstreckung fehlgeschlagen ist oder
aussichtslos erscheint. Hierfür hat er z. B. das Vollstreck-
ungsprotokoll des Gerichtsvollziehers, aus dem sich die
Erfolglosigkeit der Zwangsvollstreckung ergibt, vor-
zulegen.

7.3 Bei Verletzung dieser Obliegenheiten gilt § 6 AHB ent-
sprechend.

8. Ansprüche Dritter
Dritte, insbesondere der Schädiger, können aus diesem
Vertrag keine Rechte herleiten.

HA 0015 Tätigkeit als Tagesmutter
(nur gegen Zuschlag mitversichert)
Versichert gilt die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als
Tagesmutter (Betreuung minderjähriger Kinder im Rahmen des
eigenen Haushaltes, auch außerhalb der Wohnung, z. B. bei
Spielen, Ausflügen usw.).

HA 0017 Kautionsleistung bei Schäden im Ausland
Hat der Versicherungsnehmer im Ausland durch behördliche
Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen auf-
grund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der
Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Be-
trag bis zu der im Versicherungsschein genannten Summe je
Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres bis zum Doppelten dieser Summe zur Verfügung.
Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende
Schadenersatzzahlung angerechnet.
Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so 
ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, die Differenz zurück-
zuzahlen.
Das gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für
die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen
einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in der Vertragswäh-
rung. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt
als erfüllt, in dem der Betrag in der Vertragswährung bei einem
inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

HA 0018 Sachschäden durch allmähliche Einwirkung
Eingeschlossen sind – teilweise abweichend von § 4 Ziffer I. 5
AHB – Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch allmäh-
liche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder
Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und
dergleichen).

HA 0019 Verlust fremder privater und beruflicher Schlüssel
1. Versichertes Risiko

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von § 1 Ziffer 3 AHB und
abweichend von § 4 Ziffer I. 6 a) AHB – die gesetzliche
Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden
Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüssel für eine zentrale
Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des
Versicherungsnehmers befunden haben.
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Klauseln zur Haftpflichtversicherung
Wichtiger Hinweis: Diese Klauseln gelten nur, wenn sie vereinbart werden.

 



Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzlichen
Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige
Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie
für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss)
und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem
Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festge-
stellt wurde.

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Die Leistungs-
pflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsan-
teil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

2. Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus
– Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen

Einbruchs);
– dem Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber des

Versicherungsnehmers von Kunden oder sonstigen
Dritten überlassen wurden;

– dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie
sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

3. Höchstersatzleistung
Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich aus
dem Versicherungsschein und beträgt das Doppelte dieser
Summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

HA 0020 Sachschäden aus Anlass einer
Gefälligkeitshandlung

Für Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshandlung gilt:
Der Versicherer wird sich nicht auf einen stillschweigenden
Haftungsausschluss bei Gefälligkeitshandlungen des Versiche-
rungsnehmers oder mitversicherter Personen berufen, soweit
dies der Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer Ver-
sicherer (z. B. Kaskoversicherer) nicht leistungspflichtig ist.
Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet.
Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich aus
dem Versicherungsschein und beträgt das Doppelte dieser
Summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

HA 0022 Mietsachschäden an Mobiliar in Hotels und
Pensionen

Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziffer I 6 a) der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche-
rung (AHB) – bei gemieteten Ferienwohnungen und -häusern
und Hotelzimmern die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschä-
digung von den dazugehörenden Einrichtungsgegenständen
(z.B. Mobiliar, Heimtextilien, Geschirr).

HA 0028 Mitversicherung von gelegentlichen gewerblichen
Tätigkeiten für Personen im Ruhestand, Vorruhestand
sowie passiver Altersteilzeit

Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 1.2.1 der Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Privat-
Haftpflichtversicherung HA 0100 – die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers (auch Ehegatte / eingetragener
Lebenspartner) aus den Gefahren eines eigenen Betriebes,
Gewerbes oder Berufes.

Voraussetzung für die Gewährung des Versicherungsschutzes
ist, dass

– keine höhere Jahresumsatzsumme im Versicherungsjahr als
im Versicherungsschein genannt vorliegt;

– eventuelle behördliche Auflagen eingehalten werden;
– eine entsprechende Gewerbeanmeldung vorliegt.
Nicht versichert sind
– Architekten, Ingenieure, Steuerberater, Notare, Wirtschafts-

prüfer, Rechtsanwälte und Ärzte.
– Planungs- und Planungsfolgeschäden.

Besteht für die mitversicherten Tätigkeiten eine weitere Versi-
cherung, so erstreckt sich der Versicherungsschutz im Rahmen
des vorliegenden Vertrages und der zugrundeliegenden Beson-
deren Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Privat-
Haftpflichtversicherung nur auf Schäden, für die über die ander-
weitig bestehende Versicherung keine Leistung erlangt werden
kann.
Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall ergibt sich aus
dem Versicherungsschein und beträgt das Doppelte dieser
Summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Die Bestimmungen des § 2 der AHB bleiben unberührt.

HA 0029 Schäden durch deliktunfähige Enkelkinder
Für Schäden durch Enkelkinder gilt, bezogen auf den Zeitraum,
in dem sie sich unter der Aufsicht des Versicherungsnehmers
(auch Ehegatte/eingetragener Lebenspartner) befunden haben,
Folgendes:
Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähigkeit von
Enkelkindern berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer
wünscht und ein anderer Versicherer (z.B. ein Sozialversiche-
rungsträger, Kaskoversicherer, Privathaftpflichtversicherer der
Eltern der deliktsunfähigen Enkelkinder) nicht leistungspflichtig
ist. Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet.
Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner
Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte vor, soweit
sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche der gesetzlichen Vertreter
der Enkelkinder.
Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich aus
dem Versicherungsschein und beträgt das Doppelte dieser
Summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

HA 0030 Mitversicherung eines Ehrenamtes
Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 1.2.1 der Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Privat-Haft-
pflichtversicherung HA 0100 – die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus der Ausübung eines Ehrenamtes.
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Ausübung eines
Amtes (hauptberuflich).
Besteht für die im ersten Absatz beschriebene Tätigkeit eine
weitere Versicherung, so erstreckt sich der Versicherungsschutz
im Rahmen des vorliegenden Vertrages und der zugrundelie-
genden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen
für die Privat-Haftpflichtversicherung nur auf Schäden, für die
über die anderweitig bestehende Versicherung keine Leistung
erbracht werden kann.

HA 0031 Mitversicherung von landwirtschaftlichen
Betriebsgebäuden in der Privat-Haftpflichtversicherung
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Haus- und Grundbesitzer eines nicht mehr ge-
werblich genutzten und von ihm und seinen Familienangehöri-
gen allein bewohnten landwirtschaftlichen Anwesens.
Nicht versichert sind Schäden, die im Zusammenhang mit den
vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen sind.

HA 0101 Wohnungen, Immobilien, Räume, Bauherr im
europäischen Ausland
Ergänzend zu Ziffer 3.2. der Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen für die Privat-Haftpflichtversicherung
(BBR) besteht Versicherungsschutz auch für Objekte, die im
europäischen Ausland gelegen sind.

HA 0102 Kraftfahrzeuge
Ergänzend zu Ziffer 7 der Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen für die Privat-Haftpflichtversicherung
(BBR) ist auch versichert die gesetzliche Haftpflicht wegen
Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von fol-
genden selbstfahrenden Landfahrzeugen, soweit hierfür keine
Versicherungspflicht besteht:
– Kraftfahrzeugen ohne Rücksicht auf eine Höchstge-

schwindigkeit, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und
Plätzen verkehren;

– Kraftfahrzeugen bis 6 km/h bauartbedingte Höchstge-
schwindigkeit;

– selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 
20 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit.

HA 0103 Wasserfahrzeuge
Ergänzend zu Ziffer 7 der Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreigungen für die Privat-Haftpflichtversicherung
(BBR) ist auch versichert die gesetzliche Haftpflicht wegen
Schäden die verursacht werden durch den Gebrauch von fol-
genden Wasserfahrzeugen:
– fremde Boote mit Motor (auch Segelboote mit Hilfsmotor)

bis zu einer Motorstärke von 55 kW (75 PS), soweit dieser
Gebrauch gelegentlich und jeweils nur vorübergehend bis
zu höchstens 4 Wochen erfolgt.
Der Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als nicht die
Haftpflichtversicherung des Halters des fremden Bootes
verpflichtet ist, dem berechtigten Führer des Bootes Ver-
sicherungschutz zu gewähren.
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Nicht versichert ist der Gebrauch von Wasserfahrzeugen, die
– von mitversicherten Personen gehalten werden oder in

deren Eigentum stehen;
– für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als 

4 Wochen in Gewahrsam oder Besitz genommen werden.

HA 0104 Schadenereignisse bei Auslandsaufenthalt in
Europa
Abweichend von Ziffer 8.1 der Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen für die Privat-Haftpflichtversicherung
(BBR) gilt die im Versicherungsschein ausgewiesene zeitliche
Begrenzung nicht für europäische Länder.
Abweichend von Ziffer 8.2 der Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen für die Privat-Haftpflichtversicherung
(BBR) bezieht sich der Versicherungsschutz auch auf das
Eigentum von im europäischen Ausland gelegenen Wohnungen
und Häusern.

HA 0106 Mitversicherte Personen (Komfort Plus Schutz)
In Erweiterung zu Ziffer 12 der Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen für die Privat-Haftpflichtversicherung
(BBR) gilt die gleichartige gesetzliche Haftpflicht als Privat-
person eines in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden alleinstehenden Familienangehörigen
wie Mutter/Vater/Großmutter/Großvater/Enkel/Geschwister/
Nichten oder Neffen oder volljährigen unverheirateten Kindern
nach Abschluss der Ausbildung mitversichert.

Einzelvertraglich zu vereinbarende
Besondere Vereinbarungen 
(nur gegen Zuschlag mitversichert)

Vermietung von Betten an Feriengäste
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von
Betten an Feriengäste.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass
– nicht mehr als 6 Betten an Feriengäste vermietet werden;
– keine gewerbsmäßige Fremdenpension unterhalten wird;
– zur Bedienung der Gäste kein Personal eingestellt ist.
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Beschädigung, Vernich-
tung und Abhandenkommen der von den beherbergten Gästen
eingebrachten Sachen.

Vermietung von Eigentumswohnungen
Am Versicherungsschein wird folgender Text angedruckt:
(...) die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von im Inland
gelegenen Eigentumswohnungen. Anzahl: 
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Generali Versicherung AG
81731 München
KundenServiceCenter: (0 89) 51 21- 55 44
Telefax: (0 89) 51 21- 35 16
www.generali.de

Versicherungsratings sind Meinungsäußerungen über
die Finanzkraft eines Versicherers, nicht aber Empfehlungen
zu dessen Produkten. Informationen über die aktuellsten
Ratings finden Sie auf www.standardandpoors.com oder
telefonisch über +49 69 33 99 91 52.

Schutz unter den Flügeln des Löwen
Unter dem Dach der Generali Deutschland gehören die Generali Versicherungen zu einem der 

größten deutschen Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerne. Die Marke Generali zeichnet

sich durch Finanzkraft und hervorragende Wettbewerbsfähigkeit aus – dies wird durch das AA-Rating 

von Standard & Poor’s dokumentiert: Ausgezeichnet!

Intelligente, bedarfsgerechte Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte sowie Serviceleistungen

bieten in jeder Lebenssituation individuelle, qualitativ hochwertige Lösungen – aus einer Hand!

Versicherungen für Privat- und Gewerbekunden: Kfz-, Hausrat-, 

Wohngebäude-, Haftpflicht-, Unfall-, Geschäftsversicherungen und 

vieles mehr. 

Lebens- und Rentenversicherungen 

Private Krankenversicherungen 

Rechtsschutzversicherungen 

Investmentfonds 

Bausparangebote 

Bankprodukte 

Assistanceleistungen

Die Generali betreut Sie professionell, kompetent und kundenorientiert. 

Überall in Deutschland finden Sie persönliche Ansprechpartner, die jederzeit für Sie erreichbar sind. 

Sprechen Sie mit uns.

Generali Versicherung AG · Adenauerring 7, 81737 München
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietmar Meister
Vorstand: Dr. Wilhelm Kittel (Vorsitzender), Jörn Stapelfeld (stv. Vorsitzender), 
Frank Karsten, Karl Pfister, Dr. Norbert Rollinger, Volker Seidel
Sitz: München · Registergericht: Amtsgericht München HRB 7731


